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Schlie  1C och eın beispielhafter HinweIls auf sprachliche Gewichtun-
SCHN Entspricht CS der historischen unı gegenwartigen Wirklichkeit, WEn
die zwischenkirchlichen Dialoge „rund die Welt VO  ; Rom AUS geführt
werden‘“? 49) der sSind Ccs Dialoge, die par Cu parı als Begegnung Gleich-
gestellter „zwischen der katholischen Kirche und den gelrennten Kirchen
und Gemeinschaft“ gefü werden? ine andere egelung hat mehr
grundsätzlichen Charakter Es gibt nicht wenige Protestanten, die sich als
Teil der einen „katholischen“ Kirche verstehen und auch A4aran interessiert
waren, CS TE entsprechend bekennen. Solange aber urc den
Gebrauch VOoO  —_ „katholisch“ die „römisch-katholische Kirche“ als eine ein-
zelne Kirche gemeınt ISt.  ‘9 bleibt dieser zentrale Öökumenische Begriff kon-
fessionell besetzt und chlie{fst wünschenswerte Entwicklungen AU:  R

Insgesamt wiederhole ich Das anregende Buch gibt reichlich Impulse
für eın weiterführendes theologisches Gespräch, WI1eE Cs für die elitere
Öökumenische Entwicklung unverzichtbar ist

arlHeinz O12

Andreas Wei1ss, Kirchenrecht der vangelischen Landeskirche Wurt-
temberg und ausgewahlter evangelischer Freikirchen. Eın Rechtsver-
gleich, Jus Ecclesiasticum 99, ohr Siebeck, übingen ZU12 55830 D
94,00 € ISBN 978-3-16-151666-5
Andreas e1Iss legt ein nicht 11UL für die Freikirchen beachtenswertes Buch
C  i In der juristischen Dissertation geht eın thematisches Desidera-

nämlich die Gestalten und die nhalte reikirc  ichen Kirchenrechts
Vergleich der Württembergischen andeskirche Bisher fand in den Fre1li-

kirchen „noch keine vertiefte Auseinandersetzung mit ihrem Verhältnis ZU
Kirchenrecht Statt (19) Mit der Methode der „Rechtsvergleichung“
werden Spezifika einzelner Kirchen herausgearbeitet (54 f.) Der uftfor hat,

eine breite ASIS gewınnen, eine Auswahl VO  — unterschiedlich struk-
turierten Kirche mit unterschiedlichen historischen un theologischen Ira-
ditionen getroffen. Im ergleic mit der Rechtskonstruktion un:« den Rechts-
inhalten der Württembergischen Landeskirche, die urc eın in FrOömmig-
eıt und Ordnung pietistisch beeinflusstes mildes Luthertum geprägt WUT-

de, sind die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden als istorische
Freikirche, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden als kongrega-
tionalistisch organıisierte Täuferkirche unı die weltweite Evangelisch-metho-
distische Kirche in ihrem innerkirchlichen Recht auf schr unterschiedli-
chen Ebenen in einem weıiten menrahmen erfasst Es werden emelnn-
samkeiten und Unterschiede mıit juristischer Genauigkeit herausgearbeitet,
teilweise bewertet, 16r und da Verbesserungsvorschläge gemacht

Ende kommt Andreas Ee1IsSSs der Feststellung, Aass „Regelungsberei-
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che [bestehen], denen evangelische Freikirchen und evangelische Lan-
eskirchen voneinander lernen können und dadurch auch TOoDleme lösen

Regelungslücken schlieflßsen können“
Mit dieser freimütigen ese Öffnet der urıs den Kirchen C111C Öökume-

nische Tur die 111d|  —_ er kaum für möglich gehalten hätte andeskirchen
und Freikirchen können „voneinander“ lernen Da das übliche efäl-
le Tatsächlich IsT die Veröffentlichung Öökumenisch bedeutsam Ich formu-
ere CIHNMSC Thesen

Im Orwort erwähnt Andreas e1Iss C1NC typische Frage die ihm gestellt
wurde WCINN ber SC111 Dissertationsthema us gab ‚Haben die
Fre  iI'chen überhaupt C1iMN Kirchenrecht?“ (VII) amı! erreicht den Bo-
den Öökumenischen irklichkeit Frühere Staatskirchen en (1 Ge-
fühl geschaffen 4Sss innerhall ihrer Territorien lediglic Frömmigkeits-
bewegungen WIC Pietismus rweckungsbewegung und Gemeinschafts-
bewegung Mit utonomen verfassten Kirchen en sich och
nicht alle abgefunden Insofern IST dieser Rechtsvergleich gleichwertiger
Örperschaften Öökumenisch bedeutsam als C11NC Einbruch das
Reich VO Kirchenjuristen darstellt denen nicht leicht fallt den

Theologen „angezettelten“ Öökumenischen Fortschritt chenrecht-
ich umzusetizen Die wachsenden Zahlen zwischenkirchlicher Vereinba-

sind och längst nicht his die Verfassungen Lebensordnungen
un Agenden aber auch nicht die Uuros Zur stellung VOoO  - Mitarbeitern
der beteiligten rchen durchgedrungen

Insofern 1ST die vorgelegte Dissertation nicht 1Ur kirchenrechtlicher
Hinsicht sondern für die Minderheitskirchen auch ökumenisch höchst hbe-
deutsam Dass S1C schr angesehen Verlag VO  : Kreis hoch-
angesehener Kirchenrechtler artın Heckel der einftlussreichen
Reihe MIL „Beitraägen ZU evangelischen Kirchenrecht un Zzu Staatskir-
chenrecht“ die Bibliotheken einwandert 1ST VO  a unschätzbarem Wert
Jetzt können Kirchenrechtler Juristen insgesamt und interessierte och-
schullehrer aufgearbeitete Sachinformation bekommen die WIC

Nachschlagewerk zur Verfügung stehen und durch C1inNn Sachregister auf-
findbar sind. Fur weiterführende Einzelfragen ist C1MN umfangreiches 1tera-
turverzeichnis eigefügt.

Nachdem innerhalb der Freikirchen für das Themenfeld „Kirchenrecht“
kaum Vorarbeiten geleistet wurden 1st s erstaunlich mıt welcher Sach-
kompetenz der ultor C1in breites Feld beackert hat Freilich tTren die
vorhandenen Lücken inzelfällen auch Wertungen die C11NC eitere
Diskussion wünschenswert machen Uros ISL! geradezu WEn die Ahe
zwischen den Ordnung der Württembergischen andeskirche und der
thodistischen Kirche bemerkt wird Die freikirchliche Ordnung hat ihren
Ausgangspunkt der 1798 Auflage erschienenen 1  seitigen Publi-
kation „The Octrines an Discipline of the Methodist Episcopal Church
America“ während die württembergische Ordnung ohl kaum VOT der We!li-
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180MIKS Reichsverfassung entstanden SC1N kann DIie Freikirchenforschung hat
also auch in den ragen ihrer Kirchenrechtsgeschichte och einiges aufzu-
arbeiten, 7zumal einige der Frei-)Kirchen in Deutschland die Arbeit als DVer-

fasste Kirchenzweige mit klaren Rechtsvorschriften aufgenommen aben,
während andere ers  g 1°er7r entstanden sind unt andere Ormen Organı-
schen Wachstums ihrer rchlichen Lebensordnungen den Rechts-
verhältnissen des Jahrhunderts rfuhren

arleıiınz 04g

ernarı Hauschildt Uta Pohl-Patalong, rC  ©: ENrDUC Praktische
Theologie 4, ütersloher Verlagshaus, utersio 2015, 477 S.; Broschur,
29,99 , ISBN 978-3-579-05990-7
Wer das Werk des Bonner evangelischen Theologen und seiner Kieler Kol-
egin als „Lehrbuch“ in den Händen hält, entwickelt ach dem tudium der
Inhaltsübersicht grolsen Respekt, WIE umfassend die pekte der Prakti-
schen Theologie Zur Kirche als „Kirchentheorie“ behandelt werden sollen.
Der zentrale Begriff ist seit den 1960er a  ren in eDrauc un hat die (J)I”-

ganisierte Kirche in einer ture christlich estimmten Gesellschaft 1im
Blick 50)

Einleitend fragt die Autorengemeinschaft nach der Relevanz VO  - „KIr-
che  &. für das theologische Fach (15—-54) Der geschichtliche Überblick
Theorie derC beginnt mit Friedrich Schleiermacher Aaraus WIr die
otwendi:  eit einer modernen Kirchentheorie zwischen Globalisierung un
Regionalisierung abgeleitet.

DIie evangelische Kirchentheorie wird zweiten Kapitel in den KOnNn-
e  A der Gegenwart („Spätmoderne‘“‘) verortet 55-115) Es werden histori-
sche Ursachen und gesellschaftliche Fragen für die Rolle der Kirche einbe-

ESs gibt einen Abriss „Kirche zwischen Krisenbewusstsein und Re-
formanstrengung“ VOoO der Modernitätskrise im Jahrhundert his ZUr
Finanzkrise in der Gegenwart.

DIie verschiedenen Perspektiven auf die Kirche werden übersichtlich
dargeboten (Symbol, soziales System, ewegung un aktive ruppe, NStTI-
tution und Vo  rche, Organisation und Unternehmen) und münden in
einer Vorstellung „Hybrid Kirche“ in ehnung d den Hybridantrieb bei
UutOs mit weiterführenden eutungen (11:19)

Das vierte Kapitel immt die Empirie der Kirche in den Blick (22 1—3 10)
DIie letzten beiden Abschnitte beziehen sich auf Reformkonzepte einschliels-
lich eigener Vorstellungen VO  - Hauschild und Pohl-Patalong. Im Abschnitt
„Zugehörigkeit unı Exklusion“ stellt die Autorengemeinschaft manche An-
frage die Praxıs in den andeskirchen

„Auch die Teilnahme Gottesdienst mit seiner Liturgie, schr S1C g-
wünscht ISt, konstituiert nicht die aubigen Menschen“.


